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BVerwG, Beschluss vom 21.12.2016, Az. 2 VR 1.16. Schlagworte: Beurteilung,
Gesamturteil, Begründung, Art. 33 II GG.

Leitsätze:

Dienstliche Beurteilungen müssen auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhen; dies gilt auch, wenn sich die zur
Beurteilung berufene Person aus organisatorischen oder personellen Gründen ändert. Die nicht unerhebliche
Verschlechterung im Gesamturteil einer dienstlichen Beurteilung bedarf daher einer Begründung. 

Die Begründung des Gesamturteils hat schon in der dienstlichen Beurteilung selbst zu erfolgen; anders als etwa bei
nachträglich erhobenen Einwänden gegen Einzelbewertungen in der dienstlichen Beurteilung genügt es nicht, das
Gesamturteil nachträglich zu plausibilisieren.

Ergänzungen zur Bestenauslese:

Auszug RN21: „Nach Art. 33 Abs. 2 GG hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen
Zugang zu jedem öffentlichen Amt.“

Auszug RN22: „Wie die einzelnen Auswahlkriterien zu gewichten sind, gibt Art. 33 Abs. 2 GG nicht vor. Auch das
Bundesbeamtengesetz enthält hierzu keine Regelung.“

Auszug RN23: „Auch zur Frage, wie und in welchem Verfahren Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Bewerber
festzustellen und zu vergleichen sind, enthalten die Beamtengesetze keine Regelung. (…) Ebenso ist in der Rechtsprechung
von Bundesverfassungsgericht (BVerfG, Beschlüsse vom 11. Mai 2011 - 2 BvR 764/11 - BVerfGK 18, 423 <427 f.> und vom
9. August 2016 - 2 BvR 1287/16 - IÖD 2016, 230 <237> = juris Rn. 78 m.w.N.) und Bundesverwaltungsgericht (BVerwG,
Beschluss vom 20. Juni 2013 - 2 VR 1.13 - BVerwGE 147, 20 Rn. 21 m.w.N.) geklärt, dass der Vergleich der Bewerber im
Rahmen einer dienstrechtlichen Auswahlentscheidung nach Art. 33 Abs. 2 GG vor allem anhand dienstlicher Beurteilungen zu
erfolgen hat. 

Externer Link:

Bundesverwaltungsgericht
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https://www.bverwg.de/%C2%A0%3csup%3e200613%3c/sup%3eB2VR1.13.0
https://www.bverwg.de/211216B2VR1.16.0
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